
Turmartige Häuser 
sind künftig nicht mehr 
möglich.

Aufgrund der letzten 
Novellierung der NÖ 
Bauordnung im Jahr 
2017, wo die zulässi-
ge Gebäudehöhe eines 
Gebäudes neu definiert 
bzw. festgelegt wurde, 
kommt es auf Liegen-
schaften mit Bauklas-
se II vermehrt vor, dass 
über dem obersten Ge-
schoss zusätzlich etwas 
hineingerückte Räume 
(z.B. Studios) bis zu 
11 m hoch geschaffen 
werden. 

Das Erscheinungsbild 
dieser Gebäude hebt 
sich massiv vom beste-
henden Siedlungsge-
biet ab und führt zu Un-
mut und Unverständnis 
in der Bevölkerung. 

Dies war in letzter Zeit 
durch einige Neubau-
ten in den Siedlungen 
der Fall.
Der Bürgermeister hat 
daher mit dem Bauamt 
und einem Ziviltechni-
kerbüro für Raumpla-
nung nach Möglichkei-
ten der Unterlassung 
von solch hohen Ge-
bäuden im Siedlungs-
bereich gesucht.

Als Ergebnis hat Bür-
germeister Ernst Wendl 
dem Gemeinderat 
einen Beschluss einer 
Bausperre im Bereich 
der Zweifamilienhaus-
gebiete sowie der in-
nenliegenden Wohn-
baulandreserveflächen 
vorgeschlagen. 

Diese Bausperre wurde 
am 19. Juni 2019 im 
Gemeinderat einstim-
mig beschlossen, die-
se betrifft alle Ortsteile 
Himberg, Velm und 
Pellendorf und hat eine 
Gültigkeit von 2 Jahren. 

Dadurch soll die Ein-
reichung weiterer groß-
volumiger Bauten in 
diesen Gebieten zwi-
schenzeitlich verhindert 
werden. 

Für die Dauer der Bau-
sperre gilt bei der Neu-
errichtung oder Aufsto-
ckung eines Gebäudes, 
dass eine höchstzuläs-
sige Gebäudehöhe von 
7m mit keinem Punkt 
des Gebäudes über-
schritten werden darf. 

Während dieser Bau-
sperre können natür-
lich Häuser (Neu- oder 
Umbauten) mit dieser 
neuen Bauhöhe (max. 
7m) eingereicht und 
errichtet werden. Sollte 
eine höhere Baulich-
keit während der Gül-
tigkeit der Bausperre 
zur Genehmigung bei 
der Baubehörde einge-
reicht werden, so wird 
diese sofort zurückge-
wiesen.

In den Wohnbauland-
reserveflächen (Auf-
schließungszonen oder 
bereits gewidmete 
großflächige noch un-
bebaute Grundstücke) 
ist auf Dauer der Bau-
sperre die „Bauklasse I“
(Bebauungshöhe bis 
maximal 5m) vorgese-
hen. 

Im Zeitraum der Bau-
sperre wird die Bau-

behörde neue Bebau-
ungsbes t immungen 
erarbeiten bzw. den 
Bebauungsplan über-
arbeiten und diese 
Überarbeitung dann 
dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vor-
legen. Danach wird die 
Bausperre wieder auf-
gehoben. 

Als Bürgermeister wur-
de ich in den letzten 
Monaten verstärkt von 
Bewohnern der Sied-
lungen über ihre Ängste 
einer erhöhten Bebau-
ung in der Nachbar-
schaft (Anrainern) kon-
frontiert. 

Ich bin glücklich, mit 
der Bausperre und einer 
späteren Überarbeitung 
der Bebauungsbestim-
mungen hier Abhilfe 
geschaffen zu haben. 

Das rasche Handeln 
im Sinne der Bevölke-
rung war nur mit einer 
hervorragenden Unter-
stützung des Amtslei-
ters und des Bauamtes 
möglich. 

Ihr Bürgermeister
Ing. Ernst Wendl

— Erlassung einer Bausperre im Siedlungs-
    gebiet 
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